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der Rechnungshof dankt für den mit Schreiben vom 12. Mai 2016, GZ BMASK-24129j0001-
IIj Aj4j2016, übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes über die Regelung der Beziehungen im 
Bereich der sozialen Sicherheit im Verhältnis zur Provinz Quebec und teilt mit, dass die vorgeschla
genen Maßnahmen im Rahmen des Begutachtungsverfahrens keinen Anlass zu Bemerkungen aus der 
Sicht der Rechnungs- und Gebarungskontrolle geben. 

Von dieser Stellungnahme wird je eine Ausfertigung dem Präsidium des Nationalrates und dem Bun
desministerium für Finanzen übermittelt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Präsident: 
Dr. josef Moser 

F,A.R.d.A.: 
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